
FINANZ- UND 
KOMMUNALWIRTSCHAFT

Der Familiennachzug zu Ausländern und zu Deutschen stellt nach wie vor 

den bedeutsamsten Faktor der Zuwanderung nach Deutschland dar.

Einen einheitlichen Tatbestand des „Familiennachzugs“ kennt das Aufent-

haltsgesetz nicht. Vielmehr trennt und differenziert es in den einschlägigen 

Vorschriften im Sechsten Abschnitt des Zweiten Kapitels (§§ 27 bis 36 

AufenthG) zwischen dem Nachzug von Ehegatten, von Kindern und von 

sonstigen Angehörigen.

Den Seminarteilnehmer/innen wird auf der Grundlage der Rechtsprechung 

ein vertiefender Einblick zu den Voraussetzungen für die Erteilung einer 

familiären Aufenthaltserlaubnis gegeben. Mit den Teilnehmer/innen werden 

Fallbeispiele zu allen Themenbereichen besprochen. 

INHALT

 > Allgemeine Regelungen zum Familiennachzug (§ 27 AufenthG)

 — Eheliche und familiäre Lebensgemeinschaft 

 — Scheinvaterschaft 

 — Absehensmöglichkeit bei Ausweisungsinteresse 

 — Geltungsdauer der familiären Aufenthaltserlaubnis 

 > Familiennachzug zu Deutschen (§ 28 AufenthG) 

 — Ehegattennachzug zu Deutschen 

 — Kindernachzug zu deutschem Elternteil

 — Nachzug des Elternteils eines minderjährigen ledigen Deutschen zur 

Ausübung der Personensorge

 — Nachzug des nicht personensorgeberechtigten Elternteils eines minder-

jährigen ledigen Deutschen

 > Familiennachzug zu Ausländern - allgemeine Anforderungen  

(§ 29 AufenthG)

 > Ehegattennachzug zu Ausländern (§ 30 AufenthG)

 — Mindestalter

 — Sprachkenntnisse

 — Aufenthaltstitel des Stammberechtigten

 — Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis

AUFENTHALT AUS FAMILIÄREN GRÜNDEN

 > Eigenständiges Aufenthaltsrecht des Ehegatten (§ 31 AufenthG)

 — Dreijähriger rechtmäßiger Bestand der Ehe 

 — Härtefallklausel

 > Kindernachzug (§ 32 AufenthG)

 > Geburt eines Kindes im Bundesgebiet (§ 33 AufenthG)

 > Verlängerung der einem Kind erteilten Aufenthaltserlaubnis  

(§ 34 AufenthG)

 > Nachzug sonstiger Familienangehöriger (§ 36 AufenthG)

 — Nachzug der Eltern zu ihrem im Bundesgebiet sich aufhaltenden  

minderjährigen Kind

 — Nachzug sonstiger Familienangehöriger

 > Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten (§ 36a AufenthG)

DOZENT

Wolfgang Sachsenmaier, 

Richter am Verwaltungsgericht Stuttgart

HINWEIS

Die Teilnehmer/innen benötigen, das Aufenthaltsgesetz.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörden und Regierungspräsidien, die 

bereits über berufliche Erfahrung in der Ausländerverwaltung verfügen.

KOSTEN

G TEILNAHMEGEBÜHR   223,00 EUR

Die Akademie geht davon aus, dass der Arbeitgeber die Teilnahmegebühr 

sowie anfallende Reisekosten übernimmt (im öffentlichen Dienst:  

vgl. § 23 Abs. 2 LRKG und VV). Informationen zum Rücktritt finden Sie auf 

unserer Homepage unter der jeweiligen Veranstaltung.

LIVE-WEBINAR
AUFENTHALT AUS FAMILIÄREN 
GRÜNDEN

27. April 2021

Seminarnummer: 2021-54246D

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG

Jetzt online anmelden.

LIVE-

WEBINAR



WEBINAR- UND CHECK-IN ZEIT 

z Dienstag, 27. April 2021, 09:00 bis 16:30 Uhr

        Check-In Zeit: 08:30 Uhr 

        Seminarnr.: 2021-54246D 

o VWA digital - Online

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung!

Ihr VWA-Team

ANSPRECHPARTNERINNEN

Lisa Zwick

t 0711 21041-15  e L.Zwick@w-vwa.de

Sarah Frankenhauser

t 0711 21041-29  e S.Frankenhauser@w-vwa.de

Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V.

VWA-Bildungshaus | Postfach 10 54 53 | 70047 Stuttgart

Sie erreichen uns unter:  t 0711 21041-0 

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr

Freitag:                             08:00 bis 16:00 Uhr

ANMELDUNG UND TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN ZUR TEILNAHME

Das Seminar wird Live als Webinar durchgeführt. Anmeldungen sind online 

möglich.

 

Folgende technische Voraussetzungen sollten gegeben sein:

 > Sie benötigen ein mit dem Internet verbundenes Endgerät 

(Desktop-PC, Laptop oder Tablet). Eine Teilnahme ist grundsätzlich auch 

mit Ihrem Smartphone möglich.

 > Ihr Gerät muss Ton wiedergeben können entweder über Lautsprecher 

bzw. Kopfhörer. Optional ist die Teilnahme per Telefon möglich, um Ton 

zu empfangen sowie sich verbal zu beteiligen. Empfohlen aber nicht 

zwingend notwendig ist ein Mikrofon und Webkamera an Ihrem Endgerät, 

um verbal und visuell am Webinar teilzunehmen.

 > Die Teilnahme erfolgt direkt über einen Internet Browser und erfordert 

keine weitere Software oder Plug-Ins.

 > Uneingeschränkt funktionieren die Browser Chrome, Microsoft Edge,  

Safari und Firefox (jeweils in der aktuellen Version); wir empfehlen  

„Chrome“. Den Internet Explorer von Microsoft bitte nicht verwenden! 

INFORMATIONEN ZUM LIVE-WEBINAR

 > Zeitnah zum Webinar-Termin erhalten Sie Ihre persönlichen Zu-

gangsdaten per Mail. Bitte prüfen Sie hierfür auch den Eingang Ihres 

Spam-Ordners. 

 > Selbstverständlich können Sie den Zugangslink auch auf Ihren 

privaten Geräten öffnen, sollten Sie das Webinar z.B. im Homeoffice 

besuchen wollen.

 > 30 min vor Webinar-Beginn ist ein Check-In Zeitfenster eingeplant.  

In diesem Zeitraum helfen wir Ihnen mögliche technische Probleme 

zu beheben.

 > Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unsere Hotline unter 

t 0711 21041-9999 an.

 > Die Pausenzeiten legt der/die Dozent/in im Seminar gemeinsam mit 

den Teilnehmenden fest.

 > Begleitunterlagen stellen wir i.d.R. einen Tag vor dem Webinar-

Termin im Webinar als Download / zum Ausdrucken für Sie bereit. 

 > Ihre Teilnahmebestätigung erhalten Sie im Anschluss an das Webi-

nar per E-Mail.

NEWSLETTER

Möchten Sie Informationen zu neuen und aktuellen Seminaren per 

E-Mail erhalten – persönlich, kostenlos und unverbindlich? Abonnieren 

Sie unseren Newsletter unter  w www.w-vwa.de


